
 
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 

 
Leistungsfeststellungen und Leistungsbewertungen geben den Schülerinnen und Schülern 
Rückmeldungen über den erreichten Kompetenzstand. 

 
Deutsch 

 
Die Note setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:  

 Mündliche Leistungen (25%) 

 Fachspezifische Leistungen (25%) 

 Schriftliche Leistungen (50%)  
 
Mündliche Leistungen:  
- Beiträge zum Unterrichtsgespräch 
- freies Sprechen 
- Gesprächsverhalten  
- Zuhörverhalten 
- mündliche Überprüfungen.  
 
Fachspezifische Leistungen ( 4 pro Schuljahr):  
z.B. Wörterbuchführerschein, Gedichtvortrag, Lesevortrag, Buchvorstellung, 
Ergebnispräsentation von Gruppen-oder Partnerarbeiten, Referat, Lesetagebuch, Lapbook. 
 
Schriftliche Leistungen (6 pro Schuljahr): 
- 2 bewertete Aufsätze im Schuljahr  
- 4 kombinierte Arbeiten im Schuljahr 
  Teilbereiche:  

 Richtig Schreiben  

 Sprechen und Zuhören (Hörverständnistests) 

 Schreibfertigkeiten 

 Lesen 

 Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mathematik 
 
 
Bewertung einer Lernzielkontrolle 

- Die Bewertung erfolgt nach Punkten. 

- Es sind Endergebnisse, Lösungswege und Teillösungen zu berücksichtigen. 

- Folgende Bewertung nach Punkten wird beschlossen: 
 

 

Note Prozent 

1 100% - 96 % 

2 96% - 85 % 

3 84% - 70% 

4 69 % - 50 % 

5 49 % - 25 % 

6 24 % - 0 % 

 
 
Die schriftlichen Lernkontrollen sollen die Anforderungsbereiche (AB) „Reproduzieren“, 
„Zusammenhänge herstellen“ und „Verallgemeinern und Reflektieren“ repräsentieren. 
 
Die kontinuierliche Beobachtung des Schülers/ der Schülerin im Lernprozess und seines/ 
ihres individuellen Lernfortschrittes (Dokumentation der individuellen Lernentwicklung) 

 



 
Sachunterricht 

  
Die Leistungen im Unterricht werden in allen Kompetenzbereichen des Faches festgestellt. 
 
Die Leistungsfeststellung erfolgt durch 

 kontinuierliche Beobachtung der Schüler im Lernprozess und ihrer individuellen 
Lernfortschritte 

 fachspezifische Lernkontrollen (Hierbei werden die Anforderungsbereiche 
„Reproduzieren“, „Zusammenhänge herstellen“ und „Verallgemeinern und 
Reflektieren“ jeweils angemessen berücksichtigt werden. 

 die Bewertung zweier Präsentationen 
 die Bewertung zweier Dokumentationen 

 
Festlegung der Zeugnisnote 
 
Bei der Festlegung der Zeugnisnote werden folgende Bereiche berücksichtigt: 
 

- mündliche und praktische Leistungen             50 %                
- Schriftliche Leistungen (2-3 Lernzielkontrollen  

sowie Dokumentationen und Mappenführung) 50 % 
 


